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BEVOLKERUNGSSCHUTZ action 2/2006

INTERNATIONALES

Katastrophenhilfeabkommen
mit dem Fürstentum
Liechtenstein
BABS. In einem Abkommen regeln die Schweiz und das Fürstentum
Liechtenstein die gegenseitige Hilfeleistung bei Katastrophen oder
schweren Unglücksfällen. Damit hat die Schweiz mit all ihren Nachbarn
so genannte Katastrophenhilfeabkommen abgeschlossen.
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Das Katastrophenhilfeabkommen mit
Liechtenstein geht vom Grundsatz der

freiwilligen und unentgeltlichen Hilfeleistung
aus: Wenn ein Staat dem anderen zu Hilfe
kommt, übernimmt er die eigenen Kosten; er
ist aber auch nicht zu einer bestimmten
Hilfeleistung verpflichtet. Das Abkommen regelt
grenzüberschreitende Einsätze von Hilfsmannschaften

und Material, auch die Zusammenarbeit

im Bereich Warnung, Alarmierung und

Verbreitung von Verhaltensanweisungen an
die Bevölkerung. Zudem sind weitere Formen
der Zusammenarbeit ausserhalb der direkten
Bewältigung von Ereignissen vorgesehen:
Informationsaustausch, Forschungsprogramme,
Ausbildungskurse und gemeinsame Übungen.

Einsatz militärischer Einheiten möglich
Das schweizerisch-liechtensteinische

Katastrophenhilfeabkommen vervollständigt das

Netz von Regelungen für die gegenseitige
Hilfeleistung bei Katastrophen oder schweren

Unglücksfällen mit den Nachbarstaaten: Die
Schweiz hat mit Deutschland bereits 1984,
mit Frankreich 1987, mit Italien 1995 und mit
Österreich 2000 Katastrophenhilfeabkommen
geschlossen. Auch Liechtenstein hat schon
ein Abkommen mit Österreich unterzeichnet,
das inhaltlich demjenigen der Schweiz mit
Österreich entspricht.

Da die gemeinsame Landesgrenze zwischen
der Schweiz und Liechtenstein seit 1924 offen
ist, gibt es keine zolltechnischen Hindernisse
für die gegenseitige grenzüberschreitende
zivile Katastrophenhilfe. Verhandlungen für
einen erleichterten Grenzübertritt, ein
wesentliches Element der Abkommen mit den
anderen Nachbarstaaten, waren deshalb nicht
notwendig. Wie im Abkommen mit Österreich

wird nun in jenem mit Liechtenstein
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ausdrücklich insbesondere der Einsatz von
militärischen Einheiten als Hilfsmannschaften
geregelt. Dieser ist im Zollvertrag nicht
berücksichtigt.

St.Gallen und Graubünden
als zuständige Behörden

Das Katastrophenhilfeabkommen mit dem
Fürstentum Liechtenstein ist ein typisches
Instrument der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit. Bei grenzregionalen Ereignissen

können auf Schweizer Seite neben den
Bundesbehörden ebenfalls die Regierungen
der Kantone StGallen und Graubünden um
Hilfe ersuchen und solche entgegennehmen.
Die Grenzkantone konnten bei der Ausarbeitung

des Abkommens auch mitwirken.
Das Katastrophenhilfeabkommen wurde

Anfang November 2005 in Bern unterzeichnet.
Für das Fürstentum griff Botschafter Prinz Stefan

von Liechtenstein zur Feder, für die Schweiz
Paul Seger, Botschafter für das Fürstentum
Liechtenstein. Gleichzeitig hat der Bundesrat
die diesbezügliche Botschaft an die eidgenössischen

Räte gutgeheissen. Das Abkommen
bedarf der Genehmigung durch die
Parlamente. Sobald auf Schweizer Seite die beiden
Räte das Abkommen genehmigt haben (der
Nationalrat hat dies am 13. März 2006 getan),
kann es der Bundesrat ratifizieren. In Kraft
treten wird das Abkommen am ersten Tag des

dritten Monats nach Austausch der
Ratifikationsurkunden. D

Das Katastrophenhilfeabkommen war eines der Gesprächsthemen beim Besuch von Bundesrat
Samuel Schmid (links, mit Regierungsrat Alois Ospelt) im Oktober 2003 in Liechtenstein.

IN
IM FORM
INFORMIERT
Jedem Mitglied des Schweizerischen
Zivilschutzverbandes wird die
Zeitschrift action mit allen wichtigen
Infos gratis nach Hause geliefert.

Werden Sie Mitglied!
Telefon 031 381 65 81
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